
Gastkommentar

Das Amtsblatt von Winterthur und die dazugehöri-
gen öffentlichen Dokumente lassen keinen Zweifel

zu: Von den innerhalb eines Jahres in der Stadt einge-
bürgerten 721 Personen waren 29% während ihrer
Einbürgerung auf staatliche Transferleistungen, also
Sozialhilfe, IV-Rente oder Arbeitslosentaggelder, ange-
wiesen. Das liest sich dann etwa wie folgt: „Danach
war die Person Z.C. während neun Jahren arbeitslos
beziehungsweise wurde durch die Sozialhilfe unter-
stützt. Dies bis Ende Dezember 2003. Seit 1. Januar
2004 bezieht diese Person zu 100 Prozent Leistungen
der IV.“ Ähnliches erfährt man aus Zürich, aber auch
aus Landgemeinden: Abgewiesene, aber nicht aus-
schaffbare, Asylbewerber, ja sogar Staatenlose durch-
liefen erfolgreich ein Einbürgerungsverfahren. Damit
soll nun zumindest teilweise Schluss sein: Der Kan-
tonsrat hat ein neues Bürgerrechtsgesetz mit einigen
Verschärfungen verabschiedet, insgesamt resultiert in-
des eine durchzogene Bilanz. 

Kernpunkt des neuen Erlasses ist leider ein Rechts-
anspruch auf den Pass, der bei Vorliegen gewisser Vor-
aussetzungen einhergeht. Der Einbürgerungswillige
vermag sich durch alle Instanzen klagen, bis ihm ein
richterliches Urteil die Staatsbürgerschaft verleiht. Da-
mit einher geht natürlich auch ein gewaltiger Verlust
der Gemeindeautonomie. Sozialhilfebezug verbaut
übrigens nach diesem neuen Erlass keineswegs die
Chancen, der Anwärter muss sich einfach etwas in Ge-
duld üben; die Wartefrist beträgt drei Jahre. Indes wird
auch in Zukunft IV-Rentnern der Pass in die Hand ge-
drückt, schliesslich bestehe ein Rechtsanspruch auf
diese Gelder, befand die Mehrheit des Parlaments. Im-
merhin sind auch, notabene gegen den erbitterten Wi-
derstand der Linken, einige Verbesserungen gegenüber
der jetzigen Situation aufgenommen worden: Eine er-
folgreiche Deutschprüfung, kein Bezug von Arbeitslo-
sengeldern und eine Niederlassungsbewilligung C wird
Voraussetzung; damit wird das Bürgerrecht für Papier-

lose, ausharrende abgewiesene Asylbewerber und pa-
triarchalisch gedemütigte Ehefrauen, die kein Wort in
unserer Sprache verstehen, ausgeschlossen. 

Etwas widersprüchlich zu alledem ist dann aber der
eingebaute „Härtefall“-Paragraf, damit auch die eher in-
tegrationsresistenten Zuwanderer den Pass erwerben,
und zwar nicht in einer Kann-, sondern einer Muss-For-
mulierung. Schliesslich sollen all die Bildungsfernen
und Zurückgebliebenen, also jene, denen unsere Sozial-
arbeiter liebevoll „Integrationsdefizite“ bescheinigen,
ebenso eingebürgert werden. So kommt es auch, dass
der Kanton selbst kriminellen Jugendlichen mit dem ro-
ten Pass hinterher zu rennen scheint: Bereits nach drei
Jahren dürfen junge Straftäter einen Antrag stellen, so-
dass der kriminelle Nachwuchs seine Karrieren un-
bekümmert als Schweizer fortsetzen darf. 

Verzeichnete das Jahr 1991 noch rund 5900
Neubürger, waren es 2008 landesweit über 45 000.
Mittlerweile werden jedes Jahr 0,7% der ganzen Bevöl-
kerung Neu-Schweizer. Die Unterschiede zu den Aus-
ländern sind heute minimal, bestehen neben dem
Stimm- und Wahlrecht im diplomatischen Schutz, dem
Ausweisungsverbot und der Militärdienstpflicht. Aus-
länder werden heute sehr differenziert wahrgenom-
men: Eigenleistungen, Bildung, Engagement mit Mit-
menschen, Arbeiten und Steuern zahlen, darauf legen
erfahrungsgemäss viele Stimmbürger wert. Durch den
verankerten Anspruch auf Einbürgerung dürfte dies je-
doch in Zukunft keine Rolle mehr spielen. So kann der
Staat die Massen von Einwanderern unter anderer Kate-
gorie verwalten, um anschliessend alle Probleme
schönzureden. Und im politischen Kampf können die
Stimmen der Neubürger für die rotgrüne Machtmeh-
rung entscheidend sein. Diese Instrumentalisierung der
Staatsangehörigkeit ist verwerflich. Aus diesem Grund
wird über die aus bürgerlicher Sicht umstrittenen
Punkte – Einbürgerungszwang und Kriminelle – noch
der Stimmbürger an der Urne befinden müssen. 

Kampf um die Einschweizerung
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